
Die Funktionen. $ 195. 835

Industriezweige gehörenden Unternehmern zusammensetzen. [Für
die Invalidenversicherung und die ihr angegliederte Hinter-
bliebenenversicherung sind territoriale Versicherungsanstalten
errichtet worden. Träger der Angestelltenversicherung ist die
Reichsversicherungsanstalt für Angestellte.]

Viertes Kapitel.
Die Verwaltung des Kriegswesens'!.

1. Allgemeine Grundsätze.

$ 195.
Das Heer repräsentiert die physische Kraft, deren der Staat

zur Durchführung seiner Aufgaben bedarf. Es dient in erster
Linie dazu, ihn gegen auswärtige Angriffe zu verteidigen. Es
kann außerdem auch verwandt werden, um Bewegungen im Innern,
welche den bestehenden Rechtszustand gefährden, zu unterdrücken,
wenn die Kräfte der Polizei dazu nicht ausreichen.

Die Heeresverfassung des Mittelalters beruhte auf dem Lehns-
wesen. Mit der Entstehung der Feuerwaffen verloren die Lehns-
heere ihre Brauchbarkeit. An die Stelle derselben traten die ge-
worbenen Heere. Diese waren anfangs bloße Privatunternehmungen
einzelner Obersten und Hauptleute.. Nach dem dreißigjährigen
Kriege wurde die Anwerbung und Organisation der Truppen eine
staatliche Angelegenheit. Jn der Folge entstand neben der Wer-
bung ein System zwangsweiser Aushebung. Dasselbe wurde nament-
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